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Fenesprecher Nr. Sl.

Be,«, «drei»: Durch die Po- tezoaen vierteljährlich
1,50 Mk. («ußride« 21 Pfennige Bestellgeld.) I«
Verlage ftr de« Monat 15 Pf, . — Sinritckun,», «»« »r
Anzeige, SO Pf, ., Reklame« 40 Pfg. di« Oarmmevretle.

M24. Dienstag , den 23 . Oktober 1917. 52. Jahrgang.

Micher Teil.
Da» Ergebnis der Kriegsanleihe-

«ge « im « reise « finge » beträgt174L 500 Mark
»her 1714300 Mark bei der VI.
e. Diese 'ift.also « och übertreffen

de« . !
Dieser glänzende Erfolg legt in

em Matze Zengnis ab von dem
e« Wirtschaftsleben des Kreises,

euch von der Einsicht « nd vaterländi
Gesinnung seiner Bevölkerung.

All«« , die in diesem Erfolge mitge»
Mt habe« , insbesondere de« Herrn

uttB«-sitzenden und Mitgliedern derWerbe-
tischüffe spreche ich meine » herzlichstenz mf für ihre Tätigkeit aus.

r'ch «fingen, den 20 . Oktober 10l7.
c» Der Königliche Landrat

v. »ezold
Usingen, den 23. Oktober 1917.

tlie Herrn Bürgermeister de» «reise«.
IDa» stellvertretende Generalkommando hat an-

n«t, daß sämtliche landwirtschaftlichen Zurück-
»gen in den einzelnen Gemeinden einer ein»

»den Prüfung auf ihre Dringlichkeit zu ent-
stnd.

.Zur Durchführung diese« Verfahren» wollen
1 für jeden z. Zt. zurückgestellten Landwirt und

sowohl Betrieb«leiter al» landwirtschaftlich»n
>>er einen Fragebogen«»»füllen«nd mir ein-

en
i'Ci'M

k>i« für di» «inzeluen Gemeinden erforderliche
ii»Hl der Fragebogen kann Zoom Kreilblatt bezogen

Die Vorlegung de» «»«gefüllten Fragebogen«
„iH»nniunert binnen einer Woche hierher zu er-

«ege» der Wichtigkeit und Dringlichkeit der
ll'Sevheit ist schleunigste Erledigung notwendig.

Der Königliche Landrat.
v. Brzold.

Bekanntmachung-
Nr. L. 111/7. 17. « . R.

effend Beschlagnahme, Be-
lung. Verwendung «nd

kldepslicht von rohe« Groß,
^ehhiruten«nd Roßhänte«.

Vom »0. Oktober 1917.
^chstehendr Bekanntmachung wird auf Er.
5 de» Königlichen Krieg«« inisterium» hiermit
"̂ ««einrn Kenntni«gebracht mit dem Bemerken,
/°«eit nicht nach den allgemeine» Strafgesetzen
*Strafen verwirkt find, jede Zuwiderhandlung

die Beschlagnahmevorschriften nach§ 6 der
Buchung über die Sicherstellung von Krieg».
'* der Faffung, »m2«. April 1917(Reich»-

Gesetzbl. S . 378)*) und jede Zuwiderhandlung
gegen die Meldepflicht und Pflicht zur Führung
eine» Lagerbuch« nach § 5 der Bekanntmachung
über Au»kunst«pflicht vom 12. Juli 1917 (Reich«-
Gesetzbl. S . 604)**) bestraft wird. Auch kann
der Betrieb de» Handel»gewerbe» gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fernhaltung uvzuverläsfiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915
(Reich«'Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 l
von der Beknnntmachang betroffene

Gegenstände.
Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:

a) alle Großviehhäute jeder Herkunft und
jeden Gewicht« von Rindern, Kühen,
Ochsen und Bullen, sowie von Freffern
und Kälbern von 10 kg Grüngewicht
an aufwärl» ;

d) alle Großhäute, Ponyhäute, Fohlenfelle,
Esel-, Maultier- und Mauleselhüute jeder
Größe und Herkunft;

*) Mit Gefängni« bi« zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark wird,
sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt find, bestraft:

i . ;
3. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen«

stand bciseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an¬
dere» Veräußerung«- oder Erwerbtgeschäft
über ihn abschließt;

3.  wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den erlassenen Au«führung«bestimmungen
zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf
Grund dieser Bekanntmachung verpflichtet
ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oderwiffent»
lich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht, oder wer vorsätzlich die Einficht in dirGe»
schäft«briefe oder Geschäftsbücher oder die
Befichtigung oder Untersuchung der Be-
triebseinrichtungen oder Räume verweigert
oder wer vorsätzlich diejvorgeschriebenenLager-
bücher einzurichten oder zu führen unterläßt;
wird mit Gefängni« bi« zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft,
auch können Vorräte, die verschwiegen
worden find, im Urteile al« dem Staate
verfallen erklärt werden, ohne Unterschied,
ob sie dem >u«kunst«pflichtigen gehören
oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Bekanntmachung verpflichtet ist. nicht
in der gesetzten Frist erteilt oderunrichtige oder
unvollständige Angaben macht, oder
wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lager»
bücher einzurichten oder zu führen unter»
läßt wird mit Geldstrafe bi« zu dreitausend
Mark bestraft.

c) alle au» militärischen Schlachtungen stam¬
menden sowie alle in den besetzten Ge¬
bieten und in den Etappen« und Ope¬
rationsgebieten gewonnenen Häute und
Felle von Schlachttieren, Pferden, Pony«,
Fohlen, Eseln, Maultieren und Maul¬
eseln.

Auch Häute und Felle, die von gefallenen
Tieren stammen, sind von der Bekan»tmach»»g
betroffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung
«erden Häute und Felle der Tiere, die Eigentum
der Kaiserlichen Marine sind.

Inländisches Gefälle.

§ a
Beschlagnahme des inländische»

Gefälles.
Alle im 8 l unter a und b bezeichnet«»Häute

und Felle au» dem Inland« werden hiermit be¬
schlagnahmt.

8 3
Wirkung der Beschlagnahme.

Di« Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rechtsqe-
schäftliche Verfügungen über diese nichtig sind, so«
weil sie nicht auf Grund der folgenden Anordnungen
oder etwa weiter ergehenden Unordnungen erlaubt
werden. Den recht»geschäftl>chen Verfügungen
stehen Berfügnngen gleich, die im Wege der
Zwang»vollstreck»ng oder Arrestvollziehungerfolgen.

84
Veräutzernngserlanbnis.

I. Trotz der Beschlagnahme ist die Veräuße¬
rung und Lieferung inländischen Gefälle», soweit
e» nicht au» militärischen Schlachtungen stammt,
in folgenden Fällen erlaubt (unter Jnnehaltung
der nachstehenden Bestimmungen zu Ä bi« D ) :

a) Von eine« Schlächter*) an eine Häute-
Verwertungs-Vereinigung oder an einen
Händler(Sammler) oder an einen von
der Kriegt-Rohstoff-Abteilung de» König¬
lich Preußischen Kriegrministerium« zu-
gelaffenen Großhändler**) ;

b) von einem Händler(Sammler) an einen
von der Krikgt-Rohstoff-AbteEung de»
Königlich Preußischen Kriegrministerium«
zugeiaffenen Großhändler oder, fall» seine

*) Schlächter  im Sinne dieser Bekannt¬
machung ist derjenige, in besten Eigentum die Haut
durch dir Schlachtung oder da« Fallen verbleibt
oder übergeht.

**) Die Liste der zugeloffenen Großhändler
und der ihnen zugewiesenen Sammelbezirke sowie
die von der Sammelstelle mit Zustimmung der
Verlrilungtstelle zu Verladeplätzen bestimmten Lager
werden von der Sammelstelle(8 5) von Zeit zu
Zeit in der Fachpreffe bekanntgemacht. Abdrucke
sind bei der Sammelstelle erhältlich.



Ansammlung nur unmittelbar von einem
Schlächter gekaufte» Gefälle enthält, an
einen anderen Händler (Sammler) ;

c) von einer Häuteoerwertungr-Vereinigung
an einen Verband von Häuteoerwertung»-
Vereinigungen oder an einen von der
Kriegs-Rohstoff Abteilung de» Königlich
Preußischen Kriegtministerium» zugelas¬
senen Großhändler;

d) von einem von der Krieg« Rohstoff-Ab-
teilung de» Königlich Preußischen Krieg»-
ministcüums rugelaffenen Großhändler
oder von einem Verbände von Häutever-
werlungs-Bereinigungen an die Sammel-
stelle(8 5) ;

e) von der Eammelstelle an die Verteilung«-
sielle(8 5) ;

k) von drr Berteilung«stelle an eine Ger.
berei

Diese Derüittzerimge« u«d Liefe-
run- cn find jedoch nur gestattet, wen«
die folgende» Bestimmungen zu R bis
D innegehalte « werden:

R.  Bnchführnng.
Die unter I und 3 bezcichneten Stellen, welche

Häute und Felle veräußern und liefern, hoben
Bücher zu führen, au» denen folgender ersichtlich
sei« muß:

1. bei Berufsschlächtern und Abdeckereien:
Tag der Schlachtung oder de« Abhäuten»,
Empfänger der Ware, Tag der Abliese,
rung, Nummer (8 Sc) und Mängel;
außerdem bei Roßhäuten usw. (8 1b)
die Länge; bei Großviehhäuten: Gattung,
Nummer der Preisklasse*), da» durch
Wiegen ermittelte Gewicht, da» Rein,
gewicht(Grüngewicht) und die Schlacht,
art, sofern sie von der im § 6 b abge¬
gebenen abweicht;

2. bei Händlern(Sammlern), Häuteverwer.
tung«- Vereinigungen, Verbänden von
Häuteverwertung» - Vereinigungen und
Großhändlern: Lieferer und Empfänger
der Ware, Tag der Einlieferung und
Weiterlieferung, Nummer (§ 6 c) und
Mängel; außerdem bei Netzhäuten usw.
(tz 1b) die Länge; bei Großviehhäulen:
Gattung, Nummer der Preisklasse*),
da« durch Wiegen ermittelte Gewicht
(Grüngewicht), die Schlachtart, sofern sie
von der im 8 6b angegebenen abweicht.

8 . Erlaubte Bewegung der Ware.
Die tatsächliche Anlieferung der Ware darf

nur erfolgen, wenn bei ihr die Ware nicht ander«
al« zwischen folgenden Stellen örtlich bewegt wird:

a ) Von einem Schlächter:
an eine nicht mehr al« Sv km vom

Schlachtort entfernt gelegene Annahme¬
stelle einer Häuteverwerlungt-Vereinigung
oder

an einen nicht mehr al« 50 km vom
Schlachtort entfernt ansässigen Händler
(Sammler) oder

an ein von der Sammelstelle zum
Lerladeplatz bestimmtes Lager eines zu¬
gelaffenen Großhändler», sofern sich ein
solche» an dem Ort befindet, innerhalb
deffen die Schlachtung stattgesunden hat;

b) von einem Händler(Sammler) :
an das Lager eine« Händler« (Samm-

ler») oder an ein von der Sammrlkelle
zum Verladeplatz bestimmte« Lager eine»
zugelaffenen Großhändler»;

c) von der Annahmestelle einer Häulever-
wertung«»Vereinigung nochd m für diese
von der Krieg»-Rohstoff-Abtrilung de»
Königlich Preußischen Kriegsministerium»
vorgeschriebenen und von der Sammel¬
stelle bekannt gegebenen Verladeplatz;

d) von den Verladeplätzen nach den Gerbe¬
reien auf Anweisung der Berteilungrstelle(86).

Bei den Bewegungen ru b und bei der Be¬
wegung der Ware vom Schlächter an einen Händ¬
ler (Sammler) oder an ein zum Verladeplatz de-

*) Vgl. 8 4 'der Bekanntmachung!̂ . 700/7.
17. K R. A , betreffend Höchstpreise von rohen
Großviehhäulen und Raßhäuten.

stimmte» Lager eine» zugelaffenen Großhändler,
darf die Ware den Lammelbezirk de« Großhändler«,
der für drn Ort der; Schlachtung zuständig ist,
nicht verlaffen.

Anmerkung: 'Grundsätzlich soll in allen
Fällen, in denen mehrere Lieferung««rten mahl-
weise erlaubt find, diejenige gewählt werden, welch,
die Eisenbahn am wenigsten in Anspruch nimmt,
insbesonvere find Stückgutsendungen möglichst zu
vermelden.

C. Krifte«.
Die zu B bezeichnet«! Bewegungen der Ware

müssen innerhalb folgender Fristen vorgenommen
werden:

a) Bei Sendungen vom Schlächter:
unmittelbar nach de« Abziehen oder,

fall» die Haut bei ihm gesalzen oder ge.
krocknet wird*), innerhalb 10 Tagen
nach dem Abziehen;

d) bei Sendungen vom Händler(Sammler) :
spätesten« a« dritten Tage de» Mo¬

nat» für da« innerhalb de« vorange¬
gangenen Kalendermonat» gesam« elre
Gefälle;

c) bei Sendungen von Annahmestellen der
Häuieverwertungt-Vereinigungen:

wie unter b) ;
d) bei Sendungen von den Berladeplätzen

der Häuteverwertungt-Vereinigungen und
der zugelaffenen Großhändler:

eine Woche nach Eingang der Bei»
sandan Weisungen der BerteilungSstelle
(8 S).

D. Stuf der Liste » « nv Bechttunge « .
a) Jede Häuteverwertung«-Vereinigung, die

einem Verbände von Häuteverwertung«-
Lereinigungen angehört und die ihren
Verladeplatz nicht selbst betreibt, hat
spätesten» am dritten Tage eine» jeden
Monat» über da« im vorangegangeuen
Kalendermonat von ihr gesammelte Ge¬
fälle Listen, welche die Anzahl, Arten,
Beschaffenheit und Gewicht der angesam-
mellen Häute enthalten, derjenigen Häute-
verwertung«-Bereinigung zu übersenden,
welche den für ihre Annahmestelle vor¬
geschriebenen Verladeplatz betreibt; jede
einen Verladeplatz betrcibende Häutever-
wertungr-Bereinigung hat die Listen und
Rechnungen über da« bi« zum sechsten
Tage de»Monat« ihr gemeldete oder von
ihr selber im vorangegangeuen Kalender-
mona» gesammelte Gefälle bi« zum drei¬
zehnten Tage de«seiben Monat» ihrem
Verbände zu übersenden. Eine Häute-
verw rtungr-Ve-einigung, die keinem Ver¬
bände«»gehört. hat die Rechnungen und
Listen über da» im vorangegangenen Ka¬
lendermonat von ihr gesammelte Gefälle
spätesten» bi» zum dreizehnten Tage de»,
selben Monat« an einen für den betref¬
fende» Garmwibezirk zugelaffenen Groß¬
händler abzosenden.

b) Die Verbände von Häuteverwertung».
Lereiuigungen und die zugelaffenen Groß.
Händler haben die Rechnung' » und Listen
über da» bi» zum sechzehnten Tage de»
Monat» ihnen gemeldete oder von ihnen
gesammelte Gefälle spätesten« bi« »um
dreiundzwanzigsten Tage derselben Monat«
an die Sammelstelle in der von dieser
vorgeschriebenen Form abzusenden.**)

c) Die Eammelstelle hat die Rechnungen
und Listen über da« bi« zum sechrund-
zwanzigsten Tage de« Monat» ihr ge-
meldete Gefälle spätesten« bi» zum
sechsten Tage de» folgenden Monat«
an die Ber>eilung«stelle abzusenden.

*) E« wird darauf hingewitsen, daß für ge¬
trocknete« Gefälle ein niedrigerer Prei« al« für
gesalzene» zu erwarten ist (BekanntmachungL.
700/7. 17 . K R. A. 8 3 Anmerkung).

**) Um der Eammelstelle die notwendige ge.
nau« Prüfung und die rechtzeitige Weilerleitong
der Listen zu ermöglichen, ist e» dringend er¬
wünscht, daß die Verbände und die zugelaffenen
Großhändler die Urberschreibungen und Gewicht»,
listen in Teilsendungen jeweil» sogleich nach Fertig,
stellung absenden, aso nicht« ir der Ueberfendung
warten, bi» sämtliche Aufstellungen vorliegen.

d) Die Verteilungtstelle hat die$,*•.
anweisungen für da» bi» zum
Tage jeder Monat« ihr ««meldete
möglichst bi» zum fünfurrdziv,^
Tage derselben Monat», späteste,
unverzüglich nach Eingang de, Rech«
betrag« von der betreffenden
abzusenden.

e) Bei allen vorstehend unterv a bi«d
aufgeführten Lieferungen, autgeno
die Lieferungen de« Schlächler», si,z
Rechnungen und Listen spätester,»
zeitig mit bet Ware zu übersend«,.

II. Jede andere Art der Veräußeruuĝ ,)
Lieferung von beschlagnahmt;» Häuten odrr F,j
ist verboten, intbesondere der Ankauf zur fj
gerbung durch die Gerbereien von einer antieti
Stelle al» der Verteilung«stelle.

Anmerkung:  Gerbereien, die am l. z
1917 auch Sammler waren, können von ders
teilungrstelle auf Antrag einen von dieser>»z !)
stimmenden Teil ihrer Sammlung zugeleili
halten, um ihn sofort zu den vom Lederzuweise,
amt vorgeschriebenen Leder arten in Arbeit ms,
zu können. Die Anträge find der Verteilung
in der von ihr vorgeschriebenenForm so rechizä
einzusenden, daß sie am Monat»ersten bei ihr,
liegen. Der nicht zugeteilte Teil der Sa««I« 8er
ist unverzügsich an da« nächste zum Verlad»! il u
bestimmte Lager eine» zugelaffenen GroßhW» k
abzusenden. i>«ve

III. Jede zum Berteilung»plan der flrii An
leder-Aktiengesellschaft gehörige Gerberei darf jM>W
von Landwirten monatlich insgesamt acht
deren eigenen Hau», oder Roischlachtungen
wende Häute unmittelbar annehmen und fit!
im Lohn gerben.

Anmerkung:  Die Gerbereien haben
diese Lohnarbeildn ein besondere» Buch ja sl
(§ 6 b der Bekanntmachung Nr. L. 888/7. 1
K. R.. A) ; sie tollen derartige Aufträge int
Reihenfolge de« Eintreffen« der Häute aa«fä(
und den Landwirten darüber Lu»kunst gebe«, i
viel Häute sie nach den obigen Bestimmung««
de« betreffenden Monat noch annehmen
Zur Rücklieferung der gegerbten Haut a«
Landwirt bedarfe» der Freigabe durch da»Ä
zuwrisungsamt. In dem von dem Gerd» .
stellenden Anträge ist anzugeben, wann die eirij«!« st
Häute zur Lohngerbung angenommen worbe»i>> a\
Dem Anträge auf Freigabe de» Leder» zur Ae
rung an den Landwirt wird nur unter der!
dingung stattgegeben werden, daß diesere«nt
veräußert, e» sei denn an seine Angestellten.

8 ö
Eammelstelle uuv Berteil ««g-ßst"<

Sammelstelle für beschlagnahmt« Häute
Felle ist die Deutsche Rohhaut-AktiengesellM
Berlin W 8, Behrenstraße 38.

Brrteilungrstelle ist die Krieg«led«r->ktie»S<
schaft in Berlin W 9, Budapest» Straße U»

k)

§ «•
Betzamdlimg der Häute u»d

$at « blieferu»« mm de« « erber.
a) Beim Schlachten und Abziehen dttt

sollen die Häute und Felle fotgfdlM
handelt, ivtbesondere sollen die, v»
teile der Keulen und der Bauchtu
mit Hammer und Zange (nicht mu»
Messer) abgezogen werden.

b)  Großviehhäute sollen steischftei,
Horn, ohne Knochen, ohne '-Raul,
Schweifbein— jedoch mit 64^
ohne Schweifhaare— abg*i'*‘
oberhalb der Hornschuhe ab.
werden; hornige Bestandteile l*
Zehen) sind zu entfernen.

Roßhäule usw. (§ 1 b) sollen
fall« knochenfrei, möglichst>*r7j
langfüßig (di. Füße im
geschnitten) ohne Schweishaareuno-
abgeschlachtet werden, jedoch ist iv
größtmöglichste Flächeninhalt z»

c) Di« Großviehhäute sollen na- ^
ung etwa noch anhaftender IFfi
und nach [ em Erkalten — ^ |
Salzen — gewogen werden,"̂ -
möglichst durch einen oettiWw

stb



weiftet. Da« durch Wiegen ermittelte
* Gewicht, bei Roßhäuten usw. da» Maß,
. sowie die Preisklasse soll in unverlösch«

licher Schrift (durch Stempeldruck oder
■ geeigneten Tintenstift) auf der Fleischseite

der Haut vermerkt werden. Die Haut
ist mit einer Nummer zu versehen,

d) Die Häute und Felle sollen sogleich nach
dem Wiegen, spätesten» aber innerhalb
»4 Stunden nach dem Fallen, sorgfältig
gesalzen und dann mehrere Tage so ge¬
lagert werden, daß da» Wasser abfließen
kann.

,) Bei Roßhäuten usm. soll die Länge in Zenti¬
meter der gut ausgebreiteten, aber nicht
gezerrten Haut, gemessen vom Ohrloch
bi« zur Schwanzmurzel. nach Ablauf de,
achten Tage« nach der Salzung, und
zwar möglichst durch einen vereidigten
Wiegemeister sestgestellt werden,

e jib !) Jeder soll die Häute und Felle pfleglich
MM behandeln und die von der Sammelstelle

vorgeschriebenen Lose*) in seinem Lager
getrennt halten.

8 7
Meldepflicht.

immlw Bet da» Gefälle nicht gemäß§ 4 weitere« .
ilabetP und fristgerecht geliefert hat, muß die in

vesttz befindlichen Häute und Felle dem
, »eisung«amt der Krieg«-Rohstoff-Abteilung
iliniglich Preußischen Krieg«minifterium»,
V 9, Budapester Straße 5, melden. Die
>gen haben auf den vorgeschriebenen Vor«
zu erfolgen, welche»rdnung«gemäß au«zu-
'id. Die Vordrucke find bei dem Leder-
ßamt  anzufordern. Die Meldungen find

IM«eldepflichtige gewordene Gefälle innerhalb
Lagen nach Eintritt der Meldepflicht zu

leisq
mb«

tchiin!
ihr«

le aus militärische»
Schlachtungen usw.

uu
ite

9 8
[<«Ul militärische« « chlachtuuße».
Operation» , Etappen - oder be¬
setzten feindliche« Gebieten.
») Da, au« militärischen Schlachtungen

(auch de« Jnlande«) sowie da, au« den
besetzten Gebieten stammende Gefälle—
mit Au,nähme der im Eigentum der
kaiserlichen Marine befindlichen Häute
und Felle — ist beschlagnahmt; seine
Ablieferung»nd Verwendung ist dnrch
besondere Vorschriften geregelt.

») Gestattet ist der Bezug de« von dem
Absatza diese» Paragraphen betroffenen
Gefälle« nur von der Verieilung«ftelle.

11/1 Handlung des Gefälles
beim Gerber.

lei - — -
«. § 9

de» Häute «ud Kelle nach
Ä ^ liefern«» an ve« Gerber.
«il» Beschlagnahme bleibt die Verarbeitung

r l? §§ 3 und 8 dieser Bekanntmachung
I Hiute und Felle zu Leder**) sowie die

über die hergestellten Erzeugnisse***)
i m'  J°'ern  die folgenden Vorschriften beobachtet
*ifJTÄ worde» find:
|tli Verarbeitung uud Zurichtunĝ)

Die Einteilungen de» Lose « erden von
'»«stelle(tz ö) von Zeit zu Zeit in der
' bekannt,emacht; Abdrucke st..d deiner

^ 'lle erhältlich.
.düs die Bekanntmachung, betreffend'Berbot

Beschwerung von Leder, Rr. Cd . II.
's o ' ^ Ä., wird hingewiesen.
, «u beachten find die besonderen Bestim-
^°rr Bekanntmachung Nr. L. 888/7. 17.

"' treffend Höchstpreise und Beschlag-
C «'der.
Ug "" n, die nachweislich außerstande
. « d,r selbst sachgemäß zuzunchten, könne«

*«in «Au«nah«,bewillig»ug beanltagen.

bi» zum gebrauch»feriigen Leder « uß
i« eigenen Betriebe erfolgen.

b) Die Verarbeitung und Zurichtung hat
zu deu vom Lederzuweisung«a« t jewetl«
vorgeschriebenen Lev erarten zu erfolgen

c) Da» Spalten von Ochsen-, Kuh- und
Rinderhänlen(auch im weiteren Fabrikation-
gange) ist nur insoweit erlaubt, al« e»
znr Erreichung gleichmäßiger Dicke de»
Kernstück« notwendig ist. Spalte müssen,
soweit sie nicht unverzüglich al« Leim-
lebet Verwertung finden, binnen Monat»-
frist i« eigenen Betriebe eingegerbt
werden; die Veräußerung von Kaltspalten
oder lohgaren Spalten an andere Gerbereien
oder an Zurjchtereien ist nicht gestattet.
Spalte mit zwei oder mehr Millimeter
größter Dicke sind zu den Lederarten.
Nr. 11, dünner, zu den Arten Nr. IS,
1» und 15 der Preistafel in der Be¬
kanntmachung Nr. L. 888/7. 17. fl.
R. A. fertigzumachen.

ä ) Lei der Veräußerung sowie bei der
Anmeldung zur Freigabe dürfe« andere
al« dj» in der Prei«tafel der Bekannt«
machung Nr. L. 888/7. 17. K. R. A.
angegebenen Benennungen nicht gewählt
werden.

e ) Die verarbeitenden Firmen haben alle
vom Lederzuweis»ng»amt der Krieg«-
Rohstoff-Abteilung oder auf deren An¬
weisung von der Krieg«leder»Aktiengesell.
schüft ioder der Geschäft»stelle de» Heber«
wachung«au,schuffe» der Lederindustrie
geforderten Angaben unverzüglich zu er¬
statten. soweit sie mit den erlassenen
Anordnungen zusammenhängen.

§ 10
Meldepflicht.

Die in den Besitz eine» Gerber» gelangten
Häute und Felle, welche von den §8 3 und 8
dieser Bekanntmachung betroffen werden, sowie
Spalte von solchen Häuten und Fellen unterliegen,
sofern ihre Einarbeitung nicht innerhalb eine»
Monat» gemäß den Bestimmungen de« 8 9 erfolgt
ist,"-einer Meldepflicht. Dte Meldungen find inner¬
halb zehn Tagen nach Ablauf der ftr die Ein¬
arbeitung bestimmten Frist an da» Lederzuweisung»«
amt Berlin W 9, Budapester Straße 5, auf den
dort erhältlichen Vordruckenz« erstatten.

Ausländisches Gefälle.

8 "
« »»ländische» Gefälle.

Für olle im 8 1 unter s und b bezeichnelen
HS«te und Felle, die a«« dem neutralen oder ver¬
bündeten>««Iand eingesührt find, gelten folgende
besonderen Anordnungen:

s) Beschlagnahme und Meldepflicht.
Eingeführte Häute und Felle find bei

Eingang in da« deutsche Reichsgebiet be¬
schlagnahmt und unterliegen der Melde¬
pflicht an da« Lederzuweisungsaml Berlin
8, Budapester Straße 5, von dem Bor.
drucke für die Meldungen anzufordern find.

Zur Meldung verpflichtet ist der erste
Empfänger innerhalb fünf Tagen nach
Eingang der Ware bei ihm oder seine«
Lagerhalter.

Anträge auf Freigab,: vgl. 8 12-
b) Lagerbuchführung.

Jeder nach s Meldepflichtige hat ein
Lagerbuch den Meldevordrucken entsprechend
zu führen, au» dem jede Aenderung in
dem Vorrat der meldepflichtigen Häute
oder Felle und ihre Verwendung ersicht¬
lich sein muß.

c) Behandlung de« Gefälle«.
Jeder Berwahrer »«»ländischen̂Ge¬

fälle«, welcher den Vorrat nicht pfleglich
behandelt, ist strafbar nnd hat die sof,rtige
Enteignung zu gewärtigen.

§ 13.
Elirsnahme«.

Die KriegS-Rohstoff-Abteilung he« Königlich
Preußischen Kriegtministerium« ist berechtigt. Au»-

nahmen von den Anordnungen dieser Bekauntmach.
ung zu gestatten. Anträge sind an da» Lederzu
weisung»amt Berlin W 9, Budapester Straße 5,
ju richten. Die Entscheidung erfolgt schriftlich.

8 13
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit d.« SO. Oktober
1917 in Kraft. Gleichzeitig werden die Bestimm»
ungender Bekanntmachung Jfr.Llll/11 . 16. fl. R.
A., betreffend Beschlagnahme, Behandlung, Ver«
«endnng und Meldepflicht von rohen Kalbfellen,
Schaf-, Lamm» und Ziegenfellen sowie von Leder
daran» vom 20. Dezember 1916. soweit sie sich
auf Kalbfelle und Frefferfelle von 10 kg Grün¬
gewicht aufwärt, beziehen, sowie die Bekanntmach,
ung Nr. Ch. II . 111/7. 16. K. R. A vom
31. Juli 1916, betreffend Beschlagnahme, Behänd-
lung, Verwuidung und Meldepflicht von rohen
Häuten und Fellen, außer Kraft gesetzt.

Frankfurt(Main), den 30. Oktober 1917.
Stellv. Generalkommando

__ de« 18. Armeekorps.

M mtlicher  Stil

Der Krieg.
WTB Große » Hauptquartier.  31 . Oft.

Amtlich).
Westlicher Kriegrjchauhlatz:

Heeresgruppe Kronprinz Rupprechi.
Ostende wurde von See beschossen. In der

Stadt entstand Häuserfchaden.
An der-flandrischen Landfront blieb bei starke«

Dunst bi«zum Abend die Feuertätigkeit eingeschränkt.
Vor Einbruch der Dunkelheit verstärkte sich da»
Feuer an der Küste, bei Dixmuiden und in einigen
Abschnitten de» Hauptkampffelde». Mehrfach vor¬
stoßende Eikundung«abteilungen der Gegner wurden
verlustreich zurückgeworfen.

Heereigruppe Deutscher Kronprinz.
Nach nebeligem und daher etwas ruhigerem

Morgen steigerte stch bei mittags besser werdender
Sicht die Attillerieschl,chl von Bauxaillon bi«
Brape wieder zu heftiger Tätigkeit. Eie dauerte
unvermindert, vielfach zum Trommelfeuer an¬
schwellend, auch während der Nacht an. Größere
Angriff« find bisher nicht erfolgt.

Bei deu übrigen Armeen blieb die Gefecht,-
ätigkeit meist gering »

i' indliche Flieger wurden abgefchossen.
vrstltcher Kriegsschauplatz

Auf der Insel Dagö ist di» Ostküste von
unseren Truppen erreicht; Streifabteilungen durch-
dringen da»Innere. B„her sind mehrere hundert
Gefangene gemeldet.

Die zwischen der Insel Moon und dem Fest,
lande gelegene Insel Schildau wurde von uns
besetzt.

Die russischen Seestreilkräfte habe« den Moon-
Sund nach Norden verlassen unter Preisgabe
de» Wrack» der»Slava" und von vier auf Strand
gesetzten Dampfern. *

Bon der russtsch.rumänischen Landfrvnt ist
nicht« von Bedeutung zu berichten.

Mazedonische Front
Im Gebirgtstock zwischen Skumbi-Tal und

Ochnda-See griffen gestern nach kräftiger Feuer-
Vorbereitung starke französische Kräfte an. Deutsche,
österreichisch-ungarische und bulgarische Truppen
brachten durch Feuer und im Gegenstoß den ffeind«
lrchen Ansturm»um Scheitern.

Oestlich de» Ochnda-See» sowie vom Prespa-
See bi» zur Eerna und auf beiden Wardar-Ufern
hat die Kampftätigkeit der Artillerien merklich
zugenommen.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.

12 »/, Milliarden Mark.
WTB Berlin,  30 . Oft. Da» Ergebni«

der siebenten Kriegsanleihe beträgt nach den bi»
jetzt vorliegenden Meldungen 13433 000 000 Mk.
Kleine Teilanzeigen sowie Teile der Feldzeichnungen,
für welche die Zeichnung»frist erst am 30. November
«bläust, stehen noch au», so daß du« Endergebni»



131/* Milliarden überschreiten wird. Insgesamt
find also im dritten Kriegssahr 1917 mehr als
357 , Milliarden Mark vom deutschen Volk auf¬
gebracht worden, also über 4 Milliarden mehr
al» 1915 und 1816. Dieser in der Weltgeschichte
bisher unerhörte wirtschaftliche und finanzielle
KraftbeweiS ist die beste Rntwsrt , die da» deutsche
Volk auf die Wilsonnote und auf die von seinen
Gegnern ihren Völkern vorgeläuschie Hoffnung
auf einen wirtschasilichen ZusammenbruchDeutsch¬
lands geben konnte.

WTB Konstantinopel,  20 . Oktbr. Mel¬
dung der Agence Willi. Gestern abend 10*/2 Uhr
begab sich der Kaiser in Begleitung de» Sul ' an«
im Galawagen nach dem Jrkedschi-Bahnhof, wo
der Svnderzug zur Abreise bereitstand. Der Thron¬
folger. alle kaiserlichen Prinzen, der Großwefir,
der Scheich- ül-Jrlam , der deutsche und der öster¬
reichisch-ungarische Botschafter, der bulgarische Ge¬
sandte. die Präsidenten de» Senat « und der Kammer
hatten sich am Bahnhof eingesunden. Enver Pascha
und Hatki Pascha begleiten den Kaiser bi« Külschük
Lschekmedje._

Lokale uuö tz roviuMe  Mchrichtev.

* Usingen , 33. Oktober. Durch die Ver.
Real - und Volksschule  wurden zur 7 . Keieg«-
anleihe 12789 Mk . gez ichmt.

* Zu der Frage de« Fortbildungsschul,
unterricht « während des Kriege«  nahm
der Ausschuß der Handelskammer in seiner Sitzung
am 1k. Oktober nochmal« Stellung und beschloß
übereinstimmend, daß die Handelskammer unverzüg¬
lich unier eingehender Darlegung der einschlägigen
Verhältnifle bei dem Herrn Handelsminister für
eine sofortige Schließung der Fortbildungsschule
nachdrücklich eintreten solle; denn die meisten Ge¬
schäfte können ohnedies unter den bestehenden Per¬
sonalverhältnissen, je länger der Krieg dauert, bei
den sortgesetzten Einberufungen nur mit Mühe und
Rot ihren Betrieb aufrecht erhalten, sodaß durch
die dauernde Entziehung der jugendlichn Auge-
stellten und Arbeiter infolge de» Fonbilvungrschul-
unterricht« die Fortführung der Geschäfte vielfach
in Frage gestellt wird.

* Auf Grund der Versrdnung der Staats¬
sekretär« der KriegrernährungSamte« vom 3. Oitober
d». I «. darf seit dem 15. Oktober die Veräußerung
von Schweinen mit einem Lebendgewicht von Aber
25 kg, auch wenn et sich nicht um Schlach' schweine
handelt, im RegierungsbezirkWiesbaden nur noch
an die Kreissammelstelle des Vi-hhandelsverbandr«
erfolgen. Im Falle der anderweitigen Veräuße¬
rung machen sich sowohl der Veräußerer als der
Erwerber strafbar. Ausnahmen zur Veräußerung
an «inen anderen Erwerber als den Viehhandelsverband
können nur für hochwertige wirkliche Zuchtschroeine
und für Futterschweine an Selbstversorger zuge-
lassen werden und bedürfen der schriftlichen Ge¬
nehmigung des Landrats — in Stadtkreisen de«
Magistrate» — derjenigen Kreises, in welchem sich
die Schweine, deren Veräußerung beabsichtigt ist,
befinden. Futterschweine zur Weitermast an Selbst¬
versorger dürfen nicht über den gesetzlichen Höchst¬
preis für Schlachlfchweine veräußert werden.

Kolender 1918.
Wieder hat sich ein volkstümlicher Freund de«

Bürger« und Bauersmanns auf.  die Wanderung
begeben, seine 118ie : der „Lahrer Hinkende
Bote " , der überall gern gelitten ist, zumal er
stet« mit » ohlgesüllier Tasche komm!. Heitre und
ernste Gabe breitet der Alte und doch immer Junge
vor den vielen Tauseoden seiner gewohnten An¬
hänger und neuen Freunde aus und auch unfern
Grauen und Blauen in der Ferne ist er kein
fremder Gast. Ausgezeichnete Erzähler und Men¬
schenbeschauer hoben dm „Hinkenden" Erlauschte«
und reich Erfühlte» anvertraul. Er selbst, in
echtbadischer Art. plaudert, weffen ihm da» Herz
voll ist: vom Krieg, von Zeppelin« treuem Leben»,
werk, von schätzbaren LandSleulen wie dem Hans-
jakob und der Billinger, vom , Siorchen und
Deulfchland» Zukunft". Die „Weltbegebenheiten"
sind bi« zu neuem Stand der Dinge geführt.
Verlag von Moritz Schauenburg in Lahr (Baden) .
(Preis : „Lahrrr Hinkender Boie" 40 Pfg., ge-
bundrne Ausgabe „Großer Volkskalenderdes Lahrer
Hinkenden Boten" 1 Mark.)

SltjMM-ltllil Fnkkltrögk,
Viehkrippen

aus glasiertem To»
bei

Karl Heinrich, vlsingen,
3) Porbachstruße 1.
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Fjabe meine Praxis
wieder aufgenommen.
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Sprechstunden:
Wochentags 8—9 und 17, —2Vt Uhr

Sonntags nur von 9—10% Uhr.

Dr. med. Krantz,
Schmitten.

• *—• • •
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Suche sin

IWtzrs gnsmityn
3)_ Frau Dr. Loetze.

Warnung!
Nachdem in letzter Zeit mein Jagdgebiet

(Gemeinde Cransberg) durch Wildvieße heim-
gesucht wird, warne ich hiermit, diese» unerlaubte
Handwerk autzusübren. Sollte ich wiederum in
meinem Bezirk einen Wilddieb antreffen, s« werde
ich unnachfichtlich von meiner Waffe Gebrauch
machen.

3 - Nrrpp , Jagdpichter
EranSberg.

„Halensia“.
Versichere

Dein
Schwein.

*«tPferde, Rinder,»
trächtige Stuten

werde« gegen alle Schäden versichert.

Philip Winkel,
Frankfurta. M.,

Waldschmidtstraße 30. — Telephon: Römer 3756.

Sauerkraut- und

Fleischständer
in verschiedenen Größen

empfiehlt
Karl tzemrich, dringen,

3) Porbachstruße 1.

§k»mt»«tz«r derM }iug
Die der Stadt leihweise überlafltninj

sollen demnächst an den Truppenteil
geben werden. Wir ersuchen diejenigen Ej,.
welche da» Fuhrwerk noch benutzen oon«
umgehend mit Herrn August Nicolai in
zu setzen.

Wir machen nochmal« darauf aufmetlfn
diejenigen Haushaltungen, welche sich einw
schlachten wollen, und bereit« im Äesî,
solchen sind, die» umgehend anzumelden

Ufingen, den 30. Oktober 1917.
Der Magistrat.

Lißmann.  Bürgen
Mit dem heutigen Tage haben vir eineI: _

Vermittlungsstelle eingerichtet.^ Arbeitgebnf^
Arbeitnehmer bitten wir im Bedarfsfälle iej«nd
vorstellig zu werden.

Ufingen, den 30. Oktober 1917.
Der Magistrat

Lißmann  Bürg «,

Aohlraben
r. 1

Di- Gemeinde Oberreisenherg l„
dem Höchstpreise größere Mengen für die
liche Ernährung brauchbare Kohlrabi »,
geliefert bei Vergütung der TranSporlkastee,
auf. Lieferungen können ohne weiteret eijm

ln  da« GenoffenschaftSregister ist heuleß , ,r,
'Genossenschaft Hu « dst «dter EPSk-

Darlehnskssse « Berei « , e. S . m.
ir» H « « dft «dt (Rr - 14 de» Register»)
eingetragen worden. Louis Solz ist
Vorstande ausgeschieden und an seine El
Landwirt Wilhelm Soll getreten.

Usingen, den 18. Oktober 1917
« - ntgliche» « mt- ,

,3h

De»

»man

Zvaigtversteigerui.
Dienstag , den 23 Oktober!

vormittags 11 Uhr, versteigere ich in
öffentlich, meistbietend, gegen gleich 6a«i

1 Lchmet«
1 Ziege

Sammelpunkt der Kaufliebhaber an de«
Meisterei.

«önigftei « i . den 31. Oktober
Mohne « .

Gerichtsvollzieher in Köi

3"
f-r 4

Ren

Zvaiimrsteiierui,
Mittwoch , veu 34 . Oktober

vormittag»8>/s Uhr, »ersteigere ich in!
öffentlich, meistbietend, gegen gleich bare

2 Kühe
Sammelpunkt der Kaufliebhaber •

Bürgermeisterei. , .
L tkönigsteiu 1. T -, den 91. Okiob«'

Mohne», X
Gerichtsvollzieher in Königs

4 Zimmer-Wohm
mit Zubehör zu vermieten. Näh. im ^

? > er Plan über die Errichtung einer
gTelegraphenlinie in Laubach0&-

liegt bei dem Unterzeichneten Postamt von1
4 Wochen au«.

Ustrrge » , den 32 . Oktaber 1917.
Kaiser !. Post«

Ittngc«Miidlhk«
Im-kS. klWsesM
sucht Stellung in der Landwirtschaft
im Verl. d. Bl.

% Stämme Hochs.
(17 .) zu verkaufen
*)

rebhf.
Willi
GrävcnE

»I

Fahrkuh
im Oktober da» zweite Kalb, zu o«
1b) Heinrich v « hlm «n » . k»
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